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7.1.1.  Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Avifauna 

Feldlerche    Alauda arvensis 

 
Schutzstatus 

 RL MV: 3  ☐ Europäische Vogelart gemäß Art.1 Vogelschutzrichtlinie 

 RL D: 3   ☐ streng geschützte Art 

    ☐ MV besondere Verantwortung 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Die Feldlerche besiedelt weitgehend offene Landschaften unterschiedlicher Ausprägung, v.a. in 
Kulturlandschaften wie Grünland- und Ackergebiete mit trockenen bis wechselfeuchten Böden und einer 
kargen bzw. niedrigen Gras- und Krautvegetation (George 2003, Schläpfer 1988, Vowinkel und Dierschke 
1990). Es handelt sich um einen Bodenbrüter. Nach §44 BNatSchG ist das Nest als Fortpflanzungsstätte 
geschützt, bzw. der Schutz erlischt, wenn die Brutperiode jeweils beendet wurde. Die Art frisst Insekten, 
Spinnen, Würmer, Schnecken, Sämereien und vegetative Pflanzenteile. Das Revier für die Feldlerche wird mit 
einer durchschnittlichen Größe von 0,52 ha pro Revier (0,25 - 0,8 ha gem. „Brutvogelkartierung 
Arbeitsanleitung für Brutvogel-Revierkartierungen im Auftrag des LANUV NRW vom 2016) veranschlagt. 
Vorkommen in M-V:  
Bei der Kartierung 2009 konnten 150.000-175.000 BP geschätzt werden. (Vökler, 2014) 
Gefährdungsursachen:  
Intensive Landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden. (Vökler, 2014). Verluste durch zu häufiges Mähen. 
Geringes Nahrungsangebot durch den Einsatz von Pestiziden, (Quelle: URL: https://www.brodowski-
fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html)  

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☒ nachgewiesen      ☐ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Teilrevier im Bereich des Extensivackers, Brutplatz 
außerhalb des Plangebietes 
Lokale Population nach Vökler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 wurden im MTB-Q 
2350-1 circa 4-7 BP der Feldlerche festgestellt.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung: Baufeldfreimachungen sind im Zeitraum vom 01.10-28.02. durchzuführen 
- Vergrämungsmaßnahmen, um eine Ansiedlung während der Bauarbeiten zu verhindern  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-

 schädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Vögel zu verletzen besteht während der Brutzeit. Der Brutplatz der Feldlerche liegt außerhalb des 
Plangebietes. Somit besteht nicht die Gefahr Vögel zu töten oder zu verletzen und kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG.  

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html
https://www.brodowski-fotografie.de/beobachtungen/feldlerche.html
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☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Das Störungsverbot tritt ein, wenn es durch die Baumaßnahmen und die Wohnnutzung zu einer 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population kommt. Individuenverluste durch Tötungen 
und Verletzungen können ausgeschlossen werden, da der Brutplatz der Feldlerche außerhalb des Plangebietes 
liegt. Die Planung sieht vor, eine Ackerfläche mit Wohngebäuden und Gärten in ca. 30 m Tiefe zu überformen, 
die von einem außerhalb des Plangebietes brütenden Feldlerchenpaar als Teilrevier genutzt wird. Im Anhang 7 
des Methodenhandbuchs NRW sind als Regelfall empfohlene Mindestabstände von Maßnahmenflächen für 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zu Störquellen (Straßenverkehr, Windenergieanlagen, 
Energiefreileitungen) für Zielarten von Maßnahmen verzeichnet. Gemäß dieser Auflistung gilt für die Feldlerche 
ein Mindestabstand von 500 m zu Straßen. Die Tiefe des Plangebietes ab Straße beträgt lediglich 35 m. Es ist 
daher davon auszugehen, dass das Plangebiet keine bedeutende Habitatfunktion für die Feldlerche ausübt. 
Östlich des Vorhabens liegt ebenfalls Extensivacker mit ähnlicher Habiatausstattung vor. Ein Ausweichen der 
Art in diese Bereiche ist möglich, da nur 4 bis 7 Brutpaare im Meßtischblattquadranten festgestellt wurden und 
dieser ein ausreichendes Angebot an Habitatfläche, auch in unmittelbarer Nähe des Plangebietes, bietet. Die 
verloren gehende Ackerfläche muss demzufolge nicht ersetzt werden. Die vorhandenen Strukturen sind 
geeignet, um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu 
erfüllen. Die lokale Population ist nicht gefährdet und es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 
BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Für die Feldlerche geeignete Habitate bleiben weiterhin bestehen, so entsteht kein Schädigungstatbestand nach 

§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt  
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7.2. Reptilien (Zauneidechsen) 

Der Boden ist sandig und grabbar. Die ruderale Staudenflur weist in der Vegetationsstruktur 

sowohl sehr breite Stauden vom Beifuß, aber auch niederwüchsige bis kurzrasige Bereiche 

mit heterogenen Temperaturverhältnissen und zahlreichen Versteckmöglichkeiten auf. Es 

wurden kleinere Sandhaufen und Bodenunterspülungen festgestellt. Ein Vorkommen von 

Zauneidechsen ist zu erwarten. Der Acker ist mit Kartoffeln und Bracheanzeigern bestanden. 

Auch hier existieren Versteckmöglichkeiten, besonnte Offenflächen zur Eiablage und 

grabbares Substrat zur Überwinterung. Jedoch birgt dieser Lebensraum ein hohes 

Gefahrenpotenzial für die Zauneidechse, da die Umbruch- Fahr- und Bearbeitungsprozesse 

im Rahmen der landwirtschaftlichen Tätigkeit zu Tötungen und Verletzungen eingegrabener 

Individuen und derer Entwicklungsformen führen. Das Untersuchungsgebiet ist im Bereich der 

Staudenfluren ein sehr kleinflächiges und im Bereich des Ackers ein stark beunruhigtes 

potenzielles Zauneidechsenhabitat.  

Tabelle 3: potenziell vorkommende Reptilien im Untersuchungsraum 
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Zauneidechse  Lacerta agilis  IV §§ 3 2 
RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), MV = Mecklenburg-Vorpommern (1991)  

(* = ungefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste;  

D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt) 

 

7.2.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf die Zauneidechse 

 

Zauneidechse  (Lacerta agilis) 

 

Schutzstatus 

 RL MV: 2   ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: 3    ☒ streng geschützt 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenrasen, Waldränder, Feldraine, 
sonnenexponierte Böschungen aller Art (z.B. Eisenbahndämme, Wegränder), Ruderalfluren, 
Abgrabungsflächen und Brachen. Aber auch in Parks, Friedhöfen und Gärten. Wichtig ist eine 
sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit 
geeignete Eiablageplätzen, spärliche Vegetation, Vorhandensein von Steinen und Totholz. Als 
Überwinterungsquartiere dienen Fels- und Erdspalten, vermoderte Baumstubben, verlassene Nager 
Bauten oder selbstgegrabene Röhren. Das Nahrungsspektrum umfasst Fliegen, Geradflügler, 
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Hautflügler, Käfer, Mücken, Ohrwürmer, Schmetterlinge, Wanzen, Spinnentiere und Asseln (Hans-
Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 
Vorkommen in M-V:  
Flächendeckendes Vorkommen in geringer Dichte. Im östlichen Landesteil dominiert L.a.argus, in 
Westmecklenburg L.a.agilis. (Hans-Dieter O.G. Bast und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 
Gefährdungsursachen:  
Flächenverluste durch Beseitigung von Ökotonen und Kleinstrukturen, Zerstörung von 
Ruderalflächen durch Ablagerungen und Überbau, Nutzungsänderung und Verbuschung von 
Magerweiden, Nutzungsintensivierung von Weg- und Ackerrainen und Kleingärten, Einsatz von 
Bioziden, Sukzession und damit verbundener Verlust halboffener Biotope (Hans-Dieter O.G. Bast 
und Volker Wachlin, nach Ellwanger 2004). 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: in ruderaler Staudenflur und bedingt in 
angrenzendem Extensivacker  
Lokale Population : unbekannt  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung: abschnittsweise schonende Mahd vom 01.Oktober bis 28.Februar, ab 
01. März zur Hauptaktionszeit der Zauneidechsen ununterbrochene Bautätigkeit 

- Ökologische Baubegleitung 
Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant  an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das 

 Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr der Tötung und Verletzung von Zauneidechsen entsteht durch Überfahren eingegrabener 
Individuen und derer Entwicklungsformen im Winter und im Sommer nach der Eiablage.  
Das Gelände ist daher im Winter nicht zu befahren. 
Um ansässige Exemplare für die Dauer der Bauzeit vom jeweiligen Grundstück zu vergrämen, ist das 
Grundstück ausschließlich im Bereich der Baugrube und der Auffahrt, also teilweise, im Winter mit leichter 
Technik und Bodenabstand zu mähen und ab 01. März mit ununterbrochenen Bauarbeiten zu beginnen, 
sodass die im Frühjahr aktiven Tiere von den Bauflächen in die ruhigen Bereiche des Grundstückes bzw. auf 
die Nachbargrundstücke ohne Bautätigkeit verscheucht werden. Eine ökologische Baubegleitung ist 
einzubinden, die die Bauflächen absucht und aufgefundene Tiere in geeignete Habitate im Umfeld verbringt. 
Auf diese Weise können Tötungen und Verletzungen auf der schon jetzt zum größten Teil mit hohem 
Gefahrenpotenzial versehenen Fläche vermieden werden. Es entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 
(1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Tötungen und Verletzungen werden durch die bauzeitenregelung und die 
Vergrämungsmaßnahmen vermieden. Die ruderale Staudenflur bleibt überwiegend erhalten. Es ist davon 
auszugehen, dass die Zauneidechse neu entstehende Gärten und Saumstrukturen als weniger gefährliche 
Habitate nutzen wird. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 
(1) Nr. 2 BNatSchG. 
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Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Die Fortpflanzungsstätte bleiben erhalten. Somit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 
BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 

 

7.3. Falterarten (Nachtkerzenschwärmer) 

Aufgrund von Vorkommen von Raupenfutterpflanzen (Nachtkerzen) und von Necktarpflanzen 

(Natternkopf) im Bereich der ruderalen Staudenflur sowie eines Fundplatzes der Art aus dem Jahr 

2007, im Bereich feuchter Grünländer, 300 m nördlich, kann ein Vorkommen der Art im Streifen 

zwischen Straße und Acker nicht ausgeschlossen werden. Da die Raupen sehr mobil sind, ist eine 

Verpuppung und Überwinterung im Bereich der Wohnbebauung auf Acker möglich. 

Tabelle 4: potenziell vorkommende Falter 
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Nachtkerzenschwärmer  Proserpinus proserpina  IV §§ V 4 
RL = Rote Liste, D = Deutschland (2020), MV = Mecklenburg-Vorpommern (1991)  (* = ungefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, 

2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potenziell gefährdet, V = Vorwarnliste;  

D = Daten unzureichend); BNatSchG = Bundesnaturschutzgesetz (§ = besonders geschützt, §§ = streng geschützt) 
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7.3.1. Umgang mit den Verbotstatbeständen bezogen auf den 

Nachtkerzenschwärmer 

 

Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) 

 
Schutzstatus 

 RL MV: 4  ☒ Anh. IV FFH-Richtlinie 

 RL D: V 

Bestandsdarstellung 

Angaben zur Autökologie:  
Flugzeit von Anfang Mai bis Ende Juni. Die Raupenphase von Ende Juni bis Mitte August. Raupen 
ernähren sich von Weidenröschen Arten wie Zottiges Weidenröschen, schmalblättriges 
Weidenröschen, kleinblütiges Weidenröschen, Sumpfweidenröschen. Besiedelt die Ufer von 
Gräben und Fließgewässern, Wald-, Straßen- und Wegränder mit Weidenröschen Beständen. In 
feuchten Staudenfluren, Flussufer-Unkrautgesellschaften, niedrigwüchsigen Röhrichten, Flusskies- 
und Feuchtschuttfluren. Nimmt aber auch Sekundärhabitate wie Bahn- und Hochwasserdämme, 
verwilderte Gärten, Industriebrachen, Sand- und Kiesgruben, Steinbrüche, Ruderalstellen an. Sehr 
wärmebedürftige Art, daher werden sonnenexponierte Standorte mit einem reichhaltigen 
Nektarpflanzenangebot bevorzugt. Sehr mobile Falterart. (VOLKER WACHLIN, nach DREWS 
(2003)). Das Necktarpflanzenangebot z.B. auf Salbei-Glatthaferwiesen, Magerrasen und anderen 
gering genutzten Wiesen sowie trockenen Ruderalfluren ist als Nahrungsgrundlage für die Falter 
von sehr hoher Bedeutung. Die Falter fliegen ab April bis Ende Juli. Aus den an den 
Blattunterseiten der Nahrungspflanzen abgelegten Eiern schlüpfen in 2 bis 6 Wochen von Juni bis 
September die nachtaktiven 5-6 cm langen Raupen. Diese laufen weit umher und wurden bis 100 m 
entfernt vom Habitat entfernt beobachtet. Die Raupen verpuppen sich in extra gegrabenen 
Erdhöhlen oder unter Blätter am Erdboden und überwintern bis zum Frühsommer. Geeignete 
Lebensräume werden oft nur vorübergehend genutzt und neue Lebensräume problemlos  
Vorkommen in M-V:  
Beobachtungen aus dem Süden Mecklenburgs und Vorpommerns. Hohe Verbreitungsdichte im 
Raum Stralsund-Greifswald und im südlichen Vorpommern. (VOLKER WACHLIN, nach DREWS 
(2003)) 
Gefährdungsursachen:  
Regelmäßige Mahd an Wald-, Weg- und Straßenrändern, Bahnböschungen und an Gewässerufern, 
Böschungsmahd in Gräben, Trockenlebensräume werden durch Bebauung, Aufforstung, 
Vegetationsänderung vernichtet, Herbizideinsatz, Verluste durch Überfahren an Straßen- und 
Wegrändern. (VOLKER WACHLIN, nach DREWS (2003)) 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

☐ nachgewiesen      ☒ potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: in ruderaler Staudenflur zwischen Straße 
und Acker  
Lokale Population : unbekannt  
Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  
Auflistung der Maßnahmen:  

- Bauzeitenregelung: abschnittsweise schonende Mahd nach Ende der Flugzeit und der 
Raupenphase vom 01.Oktober bis 28.Februar;  

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG (ausgenommen sind Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
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Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Entwicklungsformen  

☐ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der 

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant  an 

☒ Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das 

 Risiko der Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 
Die Gefahr Individuen zu verletzen oder zu töten besteht: 

1. beim Bau der Auffahrten, durch Nahrungsentzug wegen Beseitigung der Futterpflanzen bei 
schwärmenden Tieren sowie während der Raupenentwicklung und 

2. im gesamten Plangebiet durch mechanische Einwirkung während der unterirdischen bzw. 
bodennahen Überwinterung als Puppe.  

Wenn die Mahd , bedingt durch die Einzelhausbebauung, abschnittsweise, im Winter mit leichter Technik und 
Bodenabstand erfolgt, werden die verpuppten Individuen nicht getötet oder verletzt, die Nahrungsverfügbarkeit 
für Falter und Raupen im Bereich der nicht gemähten Abschnitte gesichert und gleichzeitig Individuen 
verschiedener Entwicklungsstadien durch Vergrämung vor Tötungen und Verletzungen während der 
Bauarbeiten bewahrt. Mithilfe der Bauzeitenregelung besteht nicht die Gefahr von Tötungen und Verletzungen 
und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  
Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

☐ Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

☒ Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population  

Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Tötungen und Verletzungen wird durch die Bauzeitenregelung begegnet. Die 
ruderalen Staudenfluren bleiben überwiegend erhalten. Kleinere Abschnitte werden für Grundstückszufahrten 
beseitigt. Die vorhandenen Strukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin zu übernehmen. Die lokale Population ist nicht gefährdet. Es entsteht kein 
Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG. 

Prognose und Bewertung der Schädigungsbestände gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs.5 
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG 
(Tötungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzens- oder Ruhestätten) 

☐ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

☐ Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

 nicht auszuschließen  

☐ Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu 

 vermeiden  

☐ Beschädigung oder Zerstörung (ggf. im Zusammenhang mit Tötung), ökologische Funktion wird im 

 räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 
Das Habitat bleibt erhalten. Est entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestände  

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG  

☐ Treffen zu   Darlegung der Gründe für Ausnahme erforderlich  

☒ Treffen nicht zu   artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs.7 
BNatSchG 

Wahrung des Erhaltungszustandes  
 Die Gewährung einer Ausnahme führt zu:  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Keiner Verschlechterung des derzeit ungünstigen Erhaltungszustandes der Populationen  

☐ Kompensatorische Maßnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich  

Auflistung der Maßnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement  
Begründung, dass EHZ gewahrt bleibt 
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8. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 

zum Schutz der europäischen Vogelarten (Feldlerche) und der Tierarten nach Anh. IV FFH-

RL (Nachtkerzenschwärmer, Zauneidechsen) vor, soweit die ökologische Funktion der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des 

§ 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 

 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 

definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen 

Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten entgegen. 

Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Vom 01. Oktober bis zum 28. Februar vor Beginn der Bauarbeiten sind die Bereiche 

der Baugrube und der Auffahrt manuell, mit Balkenmäher, mit 10 cm Bodenabstand, 

unter manueller Verbringung des Mahdgutes in die Randbereiche, zu mähen.  

V2 Ab dem auf V1 folgenden 01. März sind die Bauarbeiten zu beginnen und 

ununterbrochen fortzusetzen. 

V3 Zur Suche und Verbringung der Zauneidechsen von der Baufläche in Habitate des 

Umlands ist eine fachkundige Person zur ökologischen Baubegleitung zu bestellen. Die 

Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten 

einen Tätigkeitsbericht zu verfassen, diesen an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 

weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 

organisieren. Sie übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und 

anderen Beteiligten.  

V4 Die zur Erhaltung festgesetzten Bäume sind bei Verlust gleichwertig zu ersetzen. 
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9. QUELLEN 

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / 

Genehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 

und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 

und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 

10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 

zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der 

Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 

BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBl. I S. 3908) ge-

ändert worden ist 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des 

Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 

23. Februar 2010 GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 

Exemplaren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (VO 

(EG) Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 07.August 2013 durch Verordnung 

(EG) Nr. 750/2013 

VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-

Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 

Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – 

Wiebelsheim 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für 

den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching 

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern – Farn- und 

Blütenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-

Verlag Jena 

BERGER, G., SCHÖNBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der 

Lebusplatte als Lebensraum für Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 – 99, 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart 

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Säugetiere des Landes 

Brandenburg- Teil 1: Fledermäuse. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege 

in Brandenburg Heft 2, 3: S. 191 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und 

Nordwestafrikas. Stuttgart 

VÖKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg – Vorpommern 2014 

LUNG M-V LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V, 

LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016, 
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10. ANHANG 1 – ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 

Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = 

Schnecken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 

BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  

VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 

     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren 

könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  

      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  

      = noch ungefährdet  

Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten 

gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme 

Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 

[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter 

Nester/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester 

außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); 

Beeinträchtigung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines 

Einzelnestes führt i.d.R. zur Beeinträchtigung der 

Fortpflanzungsstätte 

[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 

Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von 

Einzelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. 

zu keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 

[4] = Nest und Brutrevier 

[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 

      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 

je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 

4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 

W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter 

Wechselhorste in besetzten Revieren) 
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11. ANHANG 2 – FOTOANHANG  

 

Abb. 7: Lage Bildnummern (© LAIV – MV 2021) 
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Bild 01: Ruderale Staudenflur im Norden  

 
 

Bild 02: ruderale Staudenflur, im Hintergrund Kartoffelacker  
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Bild 03: ruderale Staudenflur mit Nachtkerzen im Bereich der Wendeschleife  

 
 
Bild 04: Überblick über Extensivacker  
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Bild 05: Sandhaufen in der ruderalen Staudenflur  

 
 
Bild 06: ruderale Staudenflur, im Hintergrund Bushaltestelle  
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Bild 07: Buswendeschleife mit Staudenflur und Birken  

 
 
Bild 08: ruderale Staudenflur innerhalb der Buswendeschleife, Stieleiche im Vordergrund  
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Bild 09: Unterstand im Bereich der Buswendeschleife  

 
 
Bild 10: Ruderale Staudenflur im Süden des Untersuchungsgebietes  
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Bild 11: ins Untersuchungsgebiet hineinragender Kiefernmischwald  
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12. ANHANG 3 – KARTIERUNG  

 
Ornithologische Bestandserfassung Ergänzung Flächennutzungsplan Torgelow um OT 

Holländerei FFH – Vorprüfung bezüglich SPA DE 2350 – 401 „Ueckermünder Heide“ 
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